
Bestattungsanmeldung für die Bestattung: 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
Stadtverwaltung Herzogenrath 
Bereich 4.1 Betrieb – Friedhofsverwaltung – 
Eygelshovener Str. 69 a (städt.Bauhof) 
 
52112 Herzogenrath 
 
Tel.: 02406/83-6222 
Fax: 02406/83-6212 

Anmeldung einer 
 
o Erdbestattung o Trauerfeier 
o Feuerbestattung o Leichenunterstellung 
 
Nur bei Feuerbestattungen auszufüllen: 
 
o Krematorium Aachen  o Überurne 
 
o Sonstiges Krematorium  

Eingangsstempel 
Bereich 4.1 - Betrieb 

Auftraggeber und Rechnungsempfänger: 
 

Name: Vorname: Geburtsdatum: 
 
 
Adresse: 
 
 

Hiermit beauftrage ich (Auftraggeber) das Bestattungsinstitut 
 

Tel.:  
 

bei der Stadtverwaltung Herzogenrath die Beisetzung der / des nachfolgend genannten Verstorbenen 
in meinem Namen und auf meine Rechnung 

zu veranlassen. 

VVeerrssttoorrbbeennee //rr::  
  
NNaammee::    ggggffss..  GGeebbuurrttssnnaammee::  VVoorrnnaammee::  
  
 
geboren am: verstorben am: verstorben in: 
  
 
letzte Adresse: 
 

Neue Grabstätte auf dem Friedhof:  
 
o  Reihengrab  o  Urnenreihengrab  
o  Reihengrab (anonym)  o  Urnenreihengrab (anonym)  
o  Reihengrab liegende Gedenktafel o  Urnenreihengrab liegende Gedenktafel  
o  Kinderreihengrab o  Urneneinzelwahlgrab (für 1 Urne) 
o  Einzelwahlgrab o  Einzelwahlgrab Moslemischer Grabflur o  Urnendoppelwahlgrab (für 4 Urnen) 
o  Doppelwahlgrab o  Doppelwahlgrab Moslemischer Grabflur o  Kammer in einer Urnenstele 
o  Tiefenwahlgrab o  Tiefenwahlgrab liegende Gedenktafel o  Doppelkammer in einer Urnenstele   
   
o  Grabflur mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (Flur 21 Waldfriedhof, Friedhof Pannesheide  und Friedhof Plitschard) 
o  Grabflur mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 

Vorhandene Grabstätte auf dem Friedhof:  
 
Grabname: Sterbedatum: 
Grab-Nr.: 
 

Der telefonisch vereinbarte Termin für die Bestattung bzw. Trauerfeier wird wie folgt bestätigt: 
 
Datum:  Uhrzeit: 
 

Für den Fall, dass ich ein Grab in einem Grabflur mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften gewählt habe, erkläre ich mich damit 
einverstanden, die Gestaltungsvorschriften des § 22 der Friedhofssatzung einzuhalten. 
Das Bestattungsinstitut hat ein Exemplar der Friedhofssatzung zur Einsicht vorliegen. Für weitere Fragen steht die 
Friedhofsverwaltung (Tel. 02406/83-6222) während der Bürozeiten zur Verfügung. 

Bitte beachten: Wichtige Hinweise umseitig !! 
 
 

 Datum Unterschrift des Auftraggebers Datum Unterschrift des Bestattungsinstituts 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung Herzogenrath  
Bereich 4.1 - Betrieb 
Eygelshovener Str. 69 a 
 
52134 Herzogenrath 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Hinweise zur Bestattungsanmeldung 
 
 

Für den Auftraggeber: 
 
Durch Ihre Unterschrift verpflichten Sie sich zur Zahlung der Bestattungsgebühren an die Stadt 
Herzogenrath.  
Die in Herzogenrath ansässigen Bestattungsinstitute verfügen über eine aktuelle Friedhofsgebührensatzung 
und sind Ihnen bei Fragen gerne behilflich. 
Wenn Sie der Ansicht sein sollten, nicht für die Bestattung zuständig zu sein, teilen Sie dies bitte dem 
Bestattungsinstitut mit, damit sich das Institut für die Bestattung durch die zuständige Person oder Behörde 
beauftragen lassen kann. 
 
 

Für das Bestattungsinstitut: 
 
Sollte der Auftraggeber die Unterschrift auf der Anmeldung z.B. mit Hinweis auf die Betreuung der 
verstorbenen Person durch das Sozialamt verweigern, beachten Sie bitte, daß in diesem Fall auch das 
Sozialamt, bzw. die Ordnungsbehörde für die Bestattungsanmeldung, und somit für die Begleichung der 
Gebühren verantwortlich ist. Sollte die Bestattungsanmeldung die Unterschrift des Auftraggebers nicht 
enthalten, so hat das Bestattungsinstitut, welches die Bestattung bei der Stadtverwaltung  angemeldet 
hat, die Gebühren zu zahlen. 
 
Die schriftliche Bestattungsanmeldung muß der Friedhofsverwaltung  spätestens bis 12:00 Uhr am Vortag 
der  Bestattung  vorliegen. Da sich die Friedhofsverwaltung beim Bereich 4.1 - Betrieb in der Eygelshovener 
Str. 69 a und nicht im Rathaus befindet, genügt für die rechtzeitige Abgabe nicht die Aufgabe zur Post. 
Für die rechtzeitige Abgabe genügt jedoch die Übermittlung per Faxgerät (02406/83-6212)!! 
Sollten sich nach Abgabe der schriftlichen Bestattungsanmeldung noch Änderungen ergeben, die für die 
Bestattung von Bedeutung sind, so müssen diese ebenfalls bis zum Morgen des Bestattungstages schriftlich - 
auch hier am besten per Faxgerät - übermittelt werden. 
 
Erfolgt die Anmeldung am Wochenende, so sind die kompletten Angaben zum angemeldeten Sterbefall am 
nächsten Werktag (in der Regel Montags) unaufgefordert bis spätestens 10.00 Uhr entweder nochmals 
telefonisch oder aber schriftlich/per Fax der Friedhofsverwaltung zu melden. 


